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ger Gefangener (14- und 15jähri-
ge) ausgeklammert worden. Ande-
rerseits ist die Einbeziehung der
Untersuchungshaft in den Rege-
lungsbereich des JVollzGE
grundsätzlicher Kritik zu unterzie-
hen. Denn durch die entsprechen-
de Anwendung zahlreicher Vor-
schriften (z.B. bezüglich Unter-
bringung, Besuchen,
Schriftwechsel, Ferngesprächen,
Paketen, Arbeitsentgelt, Besitz
von Gegenständen etc.) werden
Untersuchungsgefangene faktisch
den gleichen Beschränkungen wie
Jugendstrafgefangene unterwor-
fen. Herausragender Grundsatz
der Gestaltung des Untersu-
chungshaftvollzugs muß aber auch
bei jungen Gefangenen der in §
119 Abs. 3 StPO enthaltene Ge-
danke der möglichst weitgehenden
Vermeidung von Grundrechtsein-
schränkungen sein, während in
dem Entwurf des JVollzGE Be-
schränkungen hinsichtlich der Zu-
lassung von Telefongesprächen,
der Überwachung des Besuchs-
und des Schriftverkehrs etc. als
selbstverständlich hingenommen
werden. Der Gesetzgeber geht of-
fensichtlich entgegen § 119 Abs. 3
StPO von einem grundsätzlichen
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt und
nicht umgekehrt aus. Einzig posi-
tiv erscheint in diesem Zusam-
menhang, daß die in Nr. 80 Abs. 2
UVollzO geregelte und aus § 93
Abs. 2 JGG gefolgerte Arbeits-
pflicht für junge Untersuchungs-
gefangene nicht übernommen
werden soll. Dennoch behält auch
der vorliegende Entwurf Benach-
teiligungen für Untersuchungsge-
fangene im Vergleich zu Strafge-
fangenen bei, wie etwa die fehlen-
de Taschengeldregelung belegt.
Das Bestreben, die Zeit in Unter-
suchungshaft sinnvoll zu nutzen
und gegebenenfalls möglichst
frühzeitig eine Integration in Aus-
bildungsmaßnahmen zu ermögli-
chen, hätte auch durch die in der
Schweiz und Österreich geltende
Regelung eines vorzeitigen Straf-
antritts (z.B. bei in erster Instanz
zu Jugendstrafe ohne Bewährung
Verurteilten) realisiert werden
können. Hier wie generell fällt
auf, daß der Entwurf ausländische
Rechtsregelungen und Praxisent-
wicklungen in keiner Weise
berücksichtigt hat, in einer Zeit
der internationalen Verflechtung

sähe.“ Zunächst berichtete der
parlamentarische Staatssekretär
Dr. Göhner in großer Eile über
Probleme und Bemühungen um
den Aufbau der Strafrechtspflege
in den neuen Bundesländern. Er
betonte mehrfach, daß es zu den
justizpolitischen Entscheidungen
der letzten Monate meist keine Al-
ternative gegeben hätte und ver-
wies darauf, daß entgegen man-
cher Skepsis viel schon geschehen
sei. So seien bereits jetzt in den
neuen Bundesländern 500 Richter
abgeordnet – bis zum Jahresende
werden es sicherlich 1.000 sein.
Insgesamt gebe es einen Bedarf
von 4 bis 5.000 Richtern und 900
Staatsanwälten.

Anschließend versuchte Prof.
Dr. Kube vom Bundeskriminalamt
in Wiesbaden einen Ost-West-Ver-
gleich der Kriminalität in Deutsch-
land. Entgegen zahlreicher Me-
dienkampagnen sprach er von ei-
ner insgesamt stagnierenden
Entwicklung der Kriminalität und
warnte vor einer Überinterpretati-
on vorhandener Daten. Die poli-
zeiliche Kriminalstatistik könne
kaum als zuverlässiger Indikator
der Gefährdung der inneren Si-
cherheit gewertet werden, eher
schon zeige sie die Intensität von
Polizeiarbeit. Trotz vieler ihm vor-
liegender Daten meinte er, daß
eine „sachgerechte Darstellung
und Beschreibung der Kriminalität
in den neuen Ländern nicht mög-
lich“ sei. Kube berichtete auch von
einer Auswertung der fremden-
feindlichen Straftaten in der BRD
im letzten Jahr (bis zum 8.11.).
Etwa 2/3 dieser Straftaten wurden
in den alten Bundesländern verübt,
die Hälfte davon in Nordrhein-
Westfalen. Bei den 1.633 regi-
strierten fremdenfeindlichen Straf-
taten handelte es sich um 145
körperliche Angriffe, 288 Bran-
danschläge und mehr als 1.000 Be-
leidigungen und Sachbeschädigun-
gen.

Dieser Bericht wurde ergänzt
durch ein Referat Dr. Uwe Ewalds
über Kriminalitätsentwicklung vor
dem Hintergrund des sozialen
Wandels in den neuen Bundeslän-
dern. Er zeigte unter anderem be-
zugnehmend auf eine repräsentati-
ve Befragung in den neuen
Bundesländern auf, daß es zwar
einen signifikanten Zusammen-
hang zwischen materiellem Wohl-

Trotz intensiver Werbung fand
die Tagung nur geringes Inter-

esse bei Wissenschaftlern und den
insbesondere angesprochenen und
umworbenen Praktikern aus den
neuen Bundesländern. So blieben
dreiviertel der Plätze im Saal leer
und Generalanwalt Christoph

Mayerhofer, der in Vertretung des
NKG-Präsidenten, Prof. Dr.
Günther Kaiser, die Sitzung eröff-
nete, forderte die Zuhörer auf,
„doch etwas näher zusammen-
zurücken, damit man gemütlicher
beisammensitze, und es auch für
die Referenten etwas schöner aus-

und Europäisierung des Rechts ein
geradezu kurioser Befund. Dies
umso mehr, als in Zusammenar-
beit mit dem Bundesjustizministe-
rium umfangreiche rechtsverglei-
chende Analysen vorgelegt wur-
den (vgl. Dünkel/Meyer 1985;
1986).

Fazit: Ein eigenständiges
JVollzG wäre nur durch Besonder-
heiten des Jugendstrafvollzugs im
Vergleich zum Erwachsenenvoll-
zug zu rechtfertigen. Diese wer-
den im vorliegenden Gesetzent-
wurf jedoch nicht ausreichend
deutlich. Die bescheidenen Re-
forminhalte stehen zumeist auch
für den Erwachsenenvollzug auf
der Tagesordnung. Darüber hin-
ausgehende notwendige Innova-
tionen könnten programmatisch
im Rahmen der §§ 91 ff. JGG ge-
regelt werden mit einer Verwei-
sung im übrigen auf das StVollzG,
das in Teilbereichen (etwa bei der
gebotenen Erweiterung von Locke-
rungen der Besuchszeiten oder der
stärkeren Einschränkung von Dis-
ziplinarmaßnahmen) Ergänzungen
aufnehmen könnte. Hierdurch
würde das drohende Verdikt des
BVerfG, das die Einschränkung
von Grundrechten der Jugendstraf-

gefangenen aufgrund der wenigen
gesetzlichen und vielen Verwal-
tungsvorschriften (VVJug) nicht
verfassungsgemäß ist, vermieden.
Die Verabschiedung eines JVollzG
zum jetzigen Zeitpunkt beinhaltet
die Gefahr, daß dringende Refor-
manliegen in diesem Bereich auf
unabsehbare Zeit blockiert wären.

Priv.-Doz. Dr. Frieder Dünkel 
ist wissenschaftlicher Referent am

Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales

Strafrecht und Mit-Herausgeber
dieser Zeitschrift
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Anmerkung:
Eine detaillierte Stellungnahme

zum JVollzGE erscheint dem-
nächst in der ZRP.

„Bewährte“ Konzepte
Nur geringes Interesse fand eine im November
stattfindende Fachtagung zum Thema „Politisch-
gesellschaftlicher Umbruch – Kriminalität und
Strafrechtspflege“, zu der die neue Kriminolo-
gische Gesellschaft Berlin eingeladen hatte. Fazit:
Keine neuen Akzente in der Strafrechtspflege.

Heinz Cornel
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stand, hohem Familieneinkommen
(mehr als 2.000 DM), Erwerbs-
tätigkeit und geringer Eigentums-
kriminalität gebe, daß aber Ge-
waltkriminalität sich nicht
insbesondere bei den wirtschaft-
lich am meisten abseits stehenden
und benachteiligten Personen fin-
det, sondern bei den mittleren Ein-
kommensgruppen. Die Verlierer
der Wende seien nicht überreprä-
sentiert.

Nach der Mittagspause referierte
Staatssekretär Dr. Ruckriegel aus
dem Innenministerium Branden-
burgs über polizeiliche Verbre-
chensbekämpfung in seinem Bun-
desland. Obwohl auch er von einer
Kriminalitätssteigerung ausging,
bezeichnete er die jetzige
Überängstlichkeit der Bevölkerung
als eine Spätfolge der propagandi-
stischen Darstellung der Krimina-
lität, der manipulierten Statistik der
DDR. Das ungeschminkte Bild der
Kriminalität, das man heute zeich-
net, erscheine so als ein gefährli-
cher Anstieg der Bedrohung. Die
erwartete Explosion der Rauschgift-
delikte habe nicht stattgefunden 
– insgesamt kam es zu 9 registrier-
ten Fällen im ersten Halbjahr in

Brandenburg. Deutlich angestiegen
seien jedoch die Tötungsdelikte, so-
wie Raub und Erpressung. Auf
Nachfrage bestätigte Dr. Ruckriegel
allerdings, daß bei der Steigerungs-
quote von 65% bei den Tötungsde-
likten alle Versuche mit einge-
schlossen seien. Erfahrungsgemäß
werden sich viele dieser Taten in
der Verurteilungsstatistik nicht bzw.
anders eingeordnet wiederfinden.

Wie sehr man sich vor vor-
schnellen Schlüssen hüten muß,
zeigt auch ein anderes Beispiel
des Referenten. So habe es 1991

in erschreckender Weise bereits 51
Raubüberfälle auf Autobahnen ge-
geben, wobei immer Polen Opfer
waren. Man ist schnell geneigt,
darin eine breite Tendenz, histori-
sche Entwicklungen und politi-
sche Motive zu vermuten. Nach
Aufklärung von 43 dieser Taten
(84,3%) zeigte sich jedoch, daß
mehr als 90% von je einer Gruppe
Bulgaren (22 Taten), einer Gruppe
Rumänen (10 Taten) und einer
Gruppe bestehend aus 4 Deut-
schen (7 Taten) begangen wurden.

Im Anschluß daran sprach
Staatssekretär Kurinek aus Ungarn
von den Problemen in seinem
Land, die in vielem denen Bran-
denburgs ähnelten. Jedoch gäbe es
einen wesentlichen Unterschied:
Man habe keinen westlichen Bru-
der. Noch sei – soviel er wisse –
keine neue Doppelmonarchie mit
Österreich geplant. Er wies u.a.
auch darauf hin, daß die Polizei-
dichte Ungarns nur zwei Drittel
der Quote Westeuropas betrage.

Den Abschluß bildeten drei Re-
ferate über die Neuorganisation
der Staatsanwaltschaften, der Ge-
richte und des Strafvollzuges. Herr
Generalstaatsanwalt Hutt aus

Thüringen berichtete da-
bei sowohl über die struk-
turellen Änderungen als
auch über die Fortbil-
dungsbedürfnisse. Er setz-
te sich dabei vor allem
auch für beschleunigte
Verfahren ein. 

Ministerialdirigent Dr.
Jabel aus Sachsen-Anhalt
schilderte vor allem das
Auswahlverfahren und die
Überprüfung der über-
nommenen Richter. Im
Laufe dieser Verfahren, an
dessen Ende von 500
Richtern 200 übernom-

men wurden, hatten nicht nur viele
ehemalige Richter ihre Bewerbung
zurückgezogen, sondern stellte
sich u.a. sogar heraus, daß es
Richter gab, die keinerlei juristi-
sche Ausbildung hatten. Der
Abteilungsleiter Schmuck aus
dem Justizministerium Sachsens
stellte die Probleme bei der Über-
nahme des Justizvollzuges dar.
Auch hier wurde deutlich, daß
zahlreiche Leitungsfunktionen von
Personen aus den alten Bundeslän-
dern übernommen wurden, und
daß man sich auch konzeptionell

nicht nur am Strafvollzugsgesetz,
sondern an der Praxis der Partner-
länder orientiert.

Insgesamt war die Veranstal-
tung nicht nur von geringer Teil-
nahme, sondern auch von knappen
Diskussionen gekennzeichnet. Of-
fensichtlich beschränkt sich die
Folge des politisch-gesellschaftli-
chen Umbruchs wie auch in ande-

ren Gebieten auch bei der Straf-
rechtspflege auf die Übernahme
„bewährter Konzepte“. Eine Neu-
orientierung, Neubesinnung und
Debatte darüber – dafür gibt es an-
scheinend keinen Bedarf.

Prof. Dr. Heinz Cornel lehrt an
der Fachhochschule für Sozialar-

beit und Sozialpädagogik in Berlin
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Der immer noch beliebte Topos
vom Strafrecht als dem letz-

ten, aber doch letztlich unverzicht-
baren Mittel der Garantie von Ge-
sellschaft (oder besser: von deren
„Ordnung“), spielte auf dieser in-
terdisziplinären Veranstaltung kei-
ne Rolle. Es war nicht so, daß diese
sozial-technische Perspektive aus-
drücklich verabschiedet worden
wäre. Nach dem inzwischen ange-
sammelten empirischen Wissen
über Möglichkeiten und Formen
der Kontrollpolitik läßt sich die
Geschichte aber nicht mehr in auf-
steigenden „Linien“ (von der me-
chanischen und repressiven Strafe
zur sanften Disziplinierung) nach-
zeichnen, noch Kontrolle sich phy-
sikalisch als „schiefe Ebene“ und
nach Gesetzmäßigkeiten interpre-
tieren (bei wem die Disziplinierung
versagt, der wird mehr oder weni-
ger sanft kontrolliert, dann bestraft
und eingesperrt). 

„Disziplin“ (also das Nützlich-
machen von Menschen und ihre In-
strumentalisierung innerhalb einer
Gesellschaft) und „Strafe“ (also
das moralische Degradieren und
Ausschließen von Menschen) wur-

den in den fünf Arbeitsgruppen
nicht als „praktische“ Alternativen
interpretiert, sondern als eine histo-
risch oder für bestimmte soziale
Gruppen mehr oder weniger vor-
herrschende Form der sozialen
Kontrolle verstanden. Analysen zur
Relevanz von Strafrecht für die in-
strumentelle und ideologische Ab-
sicherung der politischen und so-
zialen Herrschaftverhältnisse, der
Sozialstruktur oder für das „Re-or-
dering“ des Geschlechterverhält-
nisses und zur Festlegung legitimer
Sexualitäten, machte ein solches
Verständnis komplizierter. Einer-
seits zeigte der sozialwissenschaft-
liche und sozialhistorisch infor-
mierte Blick auf die Institutionen
der „Disziplin“ (Fabrik, Erziehung,
Familie, Medizin, Bürokratien
usf.), ihre Mechanismen (die Rou-
tinisierung des Alltags, sowie kul-
turelle, moralische, ideologische
Diskurse über das „richtige Le-
ben“) und Geschichte innerhalb der
kapitalistisch-industriellen Gesell-
schaft einmal mehr, daß diese Insti-
tutionen und Mechanismen Gesell-
schaft ermöglichen (mit allen Kon-
flikten und Ungleichheiten) und

Autonomer Eigensinn?
Im Zentrum für interdisziplinäre Forschung in
Bielefeld diskutierte eine Arbeitsgruppe von 
über hundert Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern das Thema „Strafrecht, 
soziale Kontrolle, soziale Disziplinierung“. 
Ein Forum gegen die etablierte Kriminologie?

Helga Cremer-Schäfer
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